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Einbettung der Thematik
Der Rückkauf eigener Beteiligungsrechte 

(insbesondere eigener Aktien oder Parti-

zipationsscheine bei einer Aktiengesell-

schaft, Genossenschaftsanteile bei einer 

Genossenschaft oder Stammanteile bei 

einer GmbH) ist durch das Obligationen-

recht beschränkt, zudem bestehen auch 

Limitierungen aus steuerlicher Sicht. Bei 

Überschreitung dieser Limitierungen 

resultieren Steuerfolgen, weshalb ihnen 

besondere Beachtung zu schenken ist.

In der Praxis erfolgt der Rückkauf eige-

ner Beteiligungsrechte oft (i) im Zusam-

menhang mit einer Kapitalherabsetzung 

(Vernichtung dieser Anteile), um über-

schüssiges Kapital an die Anteilsinhaber 

zurückzuführen, (ii)  wenn ein Anteils-

inhaber nicht mehr an der Gesellschaft 

beteiligt sein möchte oder (iii) wenn ein 

Mitarbeiter, welcher Mitarbeiteraktien 

hält, das Unternehmen verlässt und die 

Aktien zurückgeben muss. Eigene An-

teile können für Mitarbeiterbeteiligungs-

programme oder für sonstige Unterneh-

menszwecke (z. B. Einflussnahme auf 

die Aktionärsstruktur) verwendet werden.

Innerhalb eines Konzernes können An-

teile auch von einer anderen Konzernge-

sellschaft gehalten werden. Auch solche 

Anteile qualifizieren als eigene Anteile.1 

Diese Konstellation sowie das Halten 

börsenkotierter eigener Anteile wird 

nachfolgend nicht weiter behandelt. 

1	 Art. 659b Abs. 1 OR.

Handelsrechtliche Vorgaben  
zu eigenen Beteiligungsrechten
Damit ein Unternehmen eigene Anteile 

erwerben darf, muss es über frei ver-

wendbares Eigenkapital im Umfang des 

Erwerbspreises verfügen. Zudem ist der 

Erwerb eigener Anteile grundsätzlich 

auf 10% des gesamten Nennwerts des 

Gesellschaftskapitals beschränkt,2 wo-

bei im Zusammenhang mit Übertrag-

barkeitsbeschränkungen bei einer AG 

die Höchstgrenze 20% sowie bei einer 

GmbH 35%3 beträgt. Die Höchstgrenze 

findet ebenfalls Anwendung bei einem 

Austritt oder Ausschluss eines Gesell-

schafters.4 Die 10% übersteigenden 

Anteile sind innerhalb von zwei Jahren 

wieder zu veräussern oder durch eine 

Kapitalherabsetzung zu vernichten.5 

Steuerrechtliche Vorgaben  
zu eigenen Beteiligungsrechten 
Das Verrechnungssteuergesetz statu-

iert zusätzlich zu den handelsrecht-

lichen Vorgaben weitere Beschrän-

kungen für das Halten von eigenen 

Beteiligungsrechten: So beträgt die 

maximale Haltefrist für die ersten 10% 

der eigenen Beteiligungsrechte sechs 

Jahre. Diese Sechsjahresfrist zur Wie-

derveräusserung steht still, sofern eige-

ne Beteiligungsrechte aus Anlass von 

Verpflichtungen erworben wurden, die 

auf einer Wandel- oder Optionsanleihe 

2	 Art. 659 Abs. 1 und 2 OR sowie Art. 783 Abs. 1 OR.
3	 Art. 659 Abs. 3 OR und 685b OR.
4	 Art. 786 Abs. 1 OR.
5	 Art. 659 Abs. 3 OR sowie Art. 783 Abs. 2 OR.

oder einem Mitarbeiterbeteiligungsplan 

beruhen.6 Im Falle des Mitarbeiterbe-

teiligungsplans beträgt der Fristenstill-

stand höchstens sechs Jahre (somit 

insgesamt zwölf Jahre).7 Die vorstehend 

erwähnte Zweckbestimmung muss von 

Beginn weg erfolgen und ist entspre-

chend zu dokumentieren, beispielswei-

se durch einen Ausweis im Anhang zur 

Jahresrechnung. Für die Berechnung 

der Einhaltung der Prozentlimiten findet 

das «First-in-First-out-Prinzip» Anwen-

dung.8 Zudem werden eigene Anteile 

zwischen 10% und 20% für eine AG 

bzw. zwischen 10% und 35% für eine 

GmbH für Steuerzwecke nur akzep-

tiert, sofern ein abgelehntes Gesuch für 

eine Anteilsübertragung im Sinne von 

Art. 685b OR vorliegt.9 

Steuerliche Implikationen beim 
Erwerb der eigenen Beteiligungs-
rechte für die Gesellschaft
Die eigenen Anteile stellen bei der Ge-

sellschaft einen Vermögenswert dar, 

welcher in der Bilanz als Minusposition 

im Eigenkapital auszuweisen ist.10 Die 

6	 Art. 4a Abs. 2 und 3 VStG.
7	 Art. 4a Abs. 3 VStG: Das Obligationenrecht schreibt 

keine Frist für die Umwandlung von Wandelanleihen 
vor, daher kann in diesem Fall die Frist auch mehr als 
zwölf Jahre betragen; von Ah Julia, in: Zweifel/Beusch/
Bauer-Balmelli (Hrsg.), Kommentar zum Bundesge-
setz über die Verrechnungssteuer, Art. 4a N 2

8	 ESTV, Kreisschreiben Nr. 5 («KS 5») vom 19. August 
1999, Neuregelung des Erwerbs eigener Beteiligungs-
rechte, Ziff. 2.1 und 2.2.

9	 von Ah Julia, in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli (Hrsg.), 
Kommentar zum Bundesgesetz über die Verrechnungs-
steuer, Art. 4a N 37.

10	 Art. 959a Abs. 2 Ziff. 3e OR.

EIGENE AKTIEN UND  
DEREN STEUERLICHE TÜCKEN 
In der Praxis kaufen Unternehmen eigene Aktien bzw. Beteiligungsrechte aus unterschiedlichen Gründen. 
Im Zusammenhang mit dem Erwerb, dem Halten und dem Verkauf eigener Beteiligungsrechte können 
sich erhebliche und meist ungeahnte Steuerfolgen ergeben – dies auch noch Jahre später. Steuerliche 
Implikationen sollten daher vor dem Rückkauf im Detail geprüft werden. 

	• Von Barbara Brauchli Rohrer und Jonas Bühlmann
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Bilanzierung erfolgt zum Rückkaufs-

preis.11 Somit berührt der Erwerb der 

eigenen Anteile die Erfolgsrechnung 

der erwerbenden Gesellschaft nicht, 

führt aber zu einer Blockierung von 

Eigenkapital im Umfang des Rück-

kaufspreises. Im Zusammenhang mit 

dem Erwerb resultieren somit für die 

Gesellschaft keine Gewinnsteuerfol-

gen, mögliche Verrechnungssteuerfol-

gen sind jedoch zu beachten. Dies, da 

bei Überschreitung der handels- oder 

steuerrechtlichen Limitierungen  – im 

Umfang der Überschreitung  – eine 

sogenannte steuerbare direkte Teilli-

quidation vorliegt, mit entsprechenden 

Steuerfolgen.12 In diesem Fall unter-

liegt eine positive Differenz zwischen 

dem Erwerbspreis und dem Nennwert 

sowie den Kapitaleinlagereserven der 

Verrechnungssteuer. Diese Verrech-

nungssteuerfolgen treten auch ein, 

sofern das Unternehmen die zurück-

gekauften Anteile mittels einer Kapi-

talherabsetzung vernichtet. Keine Ver-

rechnungssteuerfolgen treten für die 

eigenen Anteile ein, welche die han-

dels- sowie steuerrechtlichen Limitie-

rungen nicht überschreiten.

Bei einer Kapitalherabsetzung entsteht 

die Verrechnungssteuerforderung zum 

Zeitpunkt der Kapitalherabsetzung. Bei 

Überschreiten der Prozentlimiten ent-

steht die Verrechnungssteuerforderung 

unmittelbar zum Zeitpunkt des Erwerbs, 

welcher zur Überschreitung führt. Bei 

einer Überschreitung der zulässigen 

Haltedauer entsteht die Verrechnungs-

steuerforderung zum Zeitpunkt des Ab-

laufs der maximal zulässigen Haltedau-

er.13 Die Verrechnungssteuer ist durch 

das Unternehmen proaktiv zu deklarie-

ren und an die Eidgenössische Steuer-

verwaltung abzuliefern. Ausserdem ist 

die Verrechnungssteuer auf den (ur-

11	Duss Fabian/Felber Michael, Paradigmenwechsel 
beim Rückkauf eigener Beteiligungsrechte, in: Steuer
revue 75/2020, S. 206.

12	Art. 4a Abs. 1 VStG; Art. 20 Abs. 1 Ziff. c DBG sowie 
Art. 7 Abs. 1bis StHG.

13	Art. 12 Abs. 1bis i.V.m. Art. 4a Abs. 2 und 3 VStG.

sprünglichen) Veräusserer, welcher die 

Anteile dem Unternehmen verkauft hat, 

als Leistungsbegünstigten zu überwäl-

zen. Sofern keine Überwälzung statt-

findet, bzw. sofern der Veräusserer die 

Verrechnungssteuer der Gesellschaft 

nicht zurückerstattet, so wird die Ver-

rechnungssteuerzahlung selbst als ver-

rechnungssteuerpflichtige, geldwerte 

Leistung erachtet, wodurch eine soge-

nannte Aufrechnung der Verrechnungs-

steuerforderung ins Hundert erfolgt. Die 

effektive Verrechnungssteuerbelastung 

für die Gesellschaft, die nicht mehr zu-

rückgefordert werden kann, beträgt in 

diesem Fall 53,9%.

Keine Verrechnungssteuerfolgen resul-

tieren, sofern die eigenen Anteile in der 

Jahresrechnung als Minusposten unter 

den Kapitaleinlagereserven14 ausgewie-

sen werden. Dabei muss es sich um 

von der Eidgenössischen Steuerverwal-

tung bestätigte Kapitaleinlagereserven 

handeln. Sind diese Voraussetzungen 

erfüllt, erfolgt im Falle einer Teilliquida-

tion lediglich eine Reduktion der Kapi-

taleinlagereserven.15 Entscheidend ist, 

dass der Ausweis der eigenen Anteile 

als Minusposition der Kapitaleinlagere-

serven bereits zum Zeitpunkt des Rück-

kaufs der eigenen Anteile erfolgt, und 

dass im Zeitpunkt des Erwerbs steuer-

lich anerkannte Kapitaleinlagereserven 

vorhanden sind.16

Steuerliche Implikationen beim  
Halten und bei der Wiederveräus
serung der eigenen Beteiligungs-
rechte für die Gesellschaft
Gemäss dem Bundesgericht führt der 

Rückkauf eigener Beteiligungsrechte zu 

einer Entreicherung der Gesellschaft,17 

was bei der Bemessung des steuerba-

ren Kapitals der Gesellschaft zur Folge 

hat, dass die Minusposition der eigenen 

14	Art. 5 Abs. 1bis VStG.
15	ESTV, Kreisschreiben Nr. 29c («KS 29c») vom 23. De-

zember 2022, Kapitaleinlageprinzip, Anhang 2. 
16	ESTV, KS 29c vom 23. Dezember 2022, Ziff. 4.2.3.
17	BGer 2C_119/2018 vom 14. November 2019, E. 3.1.

Anteile in Abzug gebracht werden kann 

und somit nicht der Kapitalsteuer unter-

liegt. 

Bei der Veräusserung der eigenen Be-

teiligungsrechte stellt sich die Frage, ob 

Wertzuwachsgewinne oder Wertverluste 

für die Gesellschaft gewinnsteuerwirk-

sam sind. Gemäss Literatur und Pra-

xis können Wertzuwachsgewinne oder 

Wertverluste entweder erfolgsneutral 

direkt im Eigenkapital oder erfolgswirk-

sam über die Erfolgsrechnung verbucht 

werden.18 Im Sinne der Stetigkeit hat je-

doch die Verbuchung für alle Transakti-

onen mit eigenen Anteilen immer gleich 

zu erfolgen. Das Verwaltungsgericht Zü-

rich hat in einem noch nicht rechtskräf-

tigen Urteil (wurde an das Bundesge-

18	Bertschinger Michael, Die handelsrechtliche und steu-
errechtliche Gewinnermittlung unter dem revidierten 
Rechnungslegungsrecht, in: iff  – Schriftenreihe Fi-
nanzwissenschaft und Finanzrecht 117/2020, S. 358; 
Handbuch der Wirtschaftsprüfung HWP, Band «Buch-
führung und Rechnungslegung», N 640.
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richt weitergezogen) festgehalten, dass 

der Mehrerlös aus dem Verkauf von ei-

genen Anteilen nicht der Gewinnsteuer 

unterliegt, sofern handelsrechtlich eine 

erfolgsneutrale Verbuchung erfolgt.19 

Die Eidgenössische Steuerverwaltung 

nimmt dagegen an, dass  – unabhän-

gig von der handelsrechtlichen Verbu-

chung  – erzielte Wertzuwachsgewinne 

auf Ebene der zurückkaufenden Gesell-

schaft bei einer Wiederausgabe steuer-

bar und allfällig erlittene Wertverluste 

abzugsfähig sind.20 Es bleibt abzuwar-

ten, ob das Bundesgericht das Verwal-

tungsgerichtsurteil bestätigt.

Sofern Beteiligungsrechte verkauft wer-

den, die bereits teilliquidiert wurden, 

so wird dieser Verkauf wie eine Neu-

ausgabe von Aktien behandelt. Der 

19	VGer ZH, SB.2022.00006 vom 11. Januar 2023, E. 4.4.
20	Stocker Raoul/Schmid Patrick, Einkommenssteuerfol-

gen bei der Rückgabe von Mitarbeiteraktien, in: Forum 
für Steuerrecht 3/2023, S. 197.

Ausgabebetrag unterliegt im Grundsatz 

der Emissionsabgabe von 1%. Das Agio 

kann den Kapitaleinlagereserven zuge-

wiesen werden.

Steuerliche Implikationen beim 
Veräusserer der Beteiligungsrechte 
Erwirbt ein Unternehmen eigene Anteile 

zwecks Kapitalherabsetzung, so erzielt 

der Veräusserer, der Anteile aus seinem 

Privatvermögen verkauft, eine steuerba-

re Liquidationsdividende.21 Ohne Kapi-

talherabsetzung könnte der Veräusserer 

einen steuerfreien, privaten Kapitalge-

winn erzielen. Die steuerbare Liquida-

tionsdividende entspricht der Differenz 

zwischen dem Verkaufspreis und dem 

Nennwert sowie den Kapitaleinlage-

reserven und wird dem steuerbaren 

Einkommen des laufenden Jahres 

zugerechnet. Zusätzlich zur Einkom-

menssteuer fällt auf der steuerbaren 

21	ESTV, KS 5 vom 19. August 1999, Ziff. 4.2a. und 6.

Liquidationsdividende die Verrech-

nungssteuer an. Die Verrechnungssteu-

er muss auf den Verkäufer überwälzt 

werden. Dies geschieht, indem sie von 

der rückkaufenden Gesellschaft direkt 

vom Kaufpreis abgezogen und an die 

Eidgenössische Steuerverwaltung ab-

geliefert wird.22 Der Verkäufer kann die 

überwälzte Verrechnungssteuer bei der 

Kantonalen Steuerverwaltung zurück-

fordern, sofern er die Voraussetzungen 

für die Rückerstattung erfüllt. 

Die gleichen Steuerfolgen treten für 

den Veräusserer bei einem Verkauf der 

Beteiligungsrechte aus dem Privatver-

mögen ein, sofern die Gesellschaft die 

zulässigen Prozentlimiten oder die ma-

ximale Haltedauer überschreitet.23 Bei 

einer Überschreitung der maximalen 

Haltedauer von sechs bzw. zwölf Jahren 

realisiert der Verkäufer erst mit Ablauf 

dieser Frist einen steuerbaren Vermö-

gensertrag (sog. suspensiv bedingte 

Teilliquidation). Somit erfolgt die Ein-

kommensbesteuerung beim Veräusse-

rer also erst Jahre nach der Veräusse-

rung.24 In allen Konstellationen fallen für 

den Verkäufer keine Steuerfolgen an, so-

fern die Teilliquidation der eigenen Be-

teiligungsrechte gegen steuerlich aner-

kannte Kapitaleinlagereserven erfolgt.25 

Handelt es sich bei der Verkäuferin 

der Anteile um eine Kapitalgesellschaft 

oder hielt der Verkäufer die Beteili-

gungsrechte im Geschäftsvermögen, 

so resultiert zum Zeitpunkt des Ver-

kaufs ein steuerbarer Kapitalgewinn 

oder -verlust.26 Dabei wird die Differenz 

zwischen dem Verkaufspreis und dem 

Gewinnsteuerwert (Gestehungskosten) 

besteuert (Buchwertprinzip). Je nach 

Prozentquote ist die Anwendung des 

Beteiligungsabzugs möglich.27 

22	Art. 10 Abs. 1 VStG sowie Art. 14 Abs. 1 VStG.
23	Art. 20 Abs. 1 Ziff. c DBG sowie Art. 7 Abs. 1 und 1bis StHG.
24	ESTV, KS 5 vom 19. August 1999, Ziff. 4.2b.
25	Art. 20 Abs. 3 DBG sowie Art. 7b StHG.
26	Art. 58 DBG sowie Art. 24 StHG.
27	ESTV, KS 5 vom 19. August 1999, Ziff. 4.3c.
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Exkurs: Veräusserung für  
eine Mitarbeiterbeteiligung
In der Praxis werden eigene Anteile oft 

für Mitarbeiterbeteiligungen verwen-

det. In diesem Fall resultieren bei der 

Arbeitgeberin bzw. bei der Gesellschaft 

folgende steuerliche Implikationen: Die 

Differenz zwischen dem Verkehrswert 

der Anteile zum Zeitpunkt der Abgabe 

an den Mitarbeiter und dem tieferen 

Vorzugspreis (Abgabepreis) stellt ge-

schäftsmässig begründeten Aufwand 

dar.28 Diese Differenz ist entsprechend 

als Personalaufwand zu verbuchen.29 

Auch in diesem Zusammenhang bleibt 

abzuwarten, ob das Bundesgericht im 

laufenden Beschwerdeverfahren Mehr- 

oder Mindererlöse beim Wiederverkauf 

von eigenen Anteilen als gewinnsteuer-

wirksam oder als gewinnsteuerneutral 

taxiert.

Handlungsempfehlungen für  
eine Gesellschaft als Käuferin  
von eigenen Beteiligungsrechten
Den vorerwähnten steuerlichen Im-

plikationen kann eine Gesellschaft als 

Käuferin – sofern sie die entsprechen-

den Voraussetzungen erfüllt  – vorbeu-

gen. Sofern eine spätere Teilliquida-

tion über die Kapitaleinlagereserven 

abgerechnet werden sollen, so ist der 

Ausweis in der Jahresrechnung als Mi-

nusposition der Kapitaleinlagereserven 

28	ESTV, KS 37a vom 4. Mai 2018, Steuerliche Behand-
lung von Mitarbeiterbeteiligungen bei der Arbeitgebe-
rin, Ziff. 3.1.1.

29	Bertschinger Michael, Die handels- und steuerrechtli-
che Behandlung von Mitarbeiterbeteiligungen bei der 
Arbeitgeberin, in: IFF – Forum für Steuerrecht 1/2023, 
S. 27.

von Beginn weg vorzunehmen. Zudem 

ist sicherzustellen, dass es sich zum 

Zeitpunkt des Rückkaufs um steuer-

lich akzeptierte Kapitaleinlagereserven 

handelt. Werden eigene Beteiligungs-

rechte später wieder ausgegeben, sollte 

im Falle eines zu erwartenden Buchge-

winns eine erfolgsneutrale Verbuchung 

erfolgen, um mögliche Gewinnsteuer-

folgen zu vermeiden. Weiter sollte ein 

Inventar über eigene Anteile geführt 

werden, um deren Haltedauer in Be-

zug auf die Sechs- bzw. Zwölfjahresfrist 

überwachen zu können. Dadurch kön-

nen insbesondere auch bei mehreren 

Transaktionen mit eigenen Anteilen 

die Beteiligungsrechte sowie deren 

ursprüngliche Verkäufer auch später 

noch identifiziert werden.

Handlungsempfehlungen  
für einen Verkäufer von  
eigenen Beteiligungsrechten
Sofern Beteiligungsrechte durch eine 

natürliche Person aus dem Privatver-

mögen an die Gesellschaft verkauft 

werden, so resultiert nicht in jedem Fall 

ein steuerfreier privater Kapitalgewinn, 

insbesondere nicht, wenn die handels- 

bzw. steuerrechtlichen Limitierungen 

überschritten werden oder die Gesell-

schaft eine Kapitalherabsetzung vor-

nimmt. Eine Teilliquidation kann wie 

erwähnt auch erst nach sechs oder 

gar erst nach zwölf Jahren erfolgen. 

Der Veräusserer der Beteiligungsrechte 

kann somit eine Teilliquidation nicht be-

einflussen. Um Einkommens- und Ver-

rechnungssteuerfolgen zu vermeiden, 

sollte der Veräusserer im Rahmen des 

Verkaufsvertrags eine Schadloshaltung 

von der Gesellschaft für spätere Steu-

erfolgen fordern, die aufgrund einer 

Teilliquidation resultieren. Damit kann 

sich der Veräusserer vor unliebsamen 

Steuerfolgen aufgrund einer Teilliquida-

tion schützen.

Unser Fazit
Insgesamt ist festzuhalten, dass die 

steuerlichen Aspekte im Zusammen-

hang mit eigenen Beteiligungsrechten 

besondere Aufmerksamkeit erfordern. 

Die Gesellschaft hat die handels- so-

wie steuerrechtlichen Limitierungen 

zu beachten, um Steuerfolgen zu ver-

meiden. Dies bedarf einer konstanten 

Überwachung. Des Weiteren hat die 

Gesellschaft die Ausweispflichten bzw. 

-möglichkeiten in der Jahresrechnung 

zu beachten. Aus Sicht eines Verkäu-

fers von Beteiligungsrechten an die Ge-

sellschaft ist eine Schadloshaltung für 

mögliche Steuerfolgen aus einer Teilli-

quidation zu empfehlen.
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